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zei t auf dasselbe abonnirt wcrdcn um Fr. t per Quartal.

Die Gegenwart und die Schule.
(Zweiter Artikel.)

AlS sehr wichtige Momente zur Reform deS Schulwesens müssen
miserer Ansicht nach folgende Säze im Auge behalten werden :

t. Jedes Unterrichtsfach der Volksschule muß einer genauen
Prüfung und Durchsicht unterworfen werden, wobei man sich stetS

bewußt sein muß, wie alle unter sich zusammenhängen und ineinander
greifen, was für die allgemeine Bildung nothwendig sei, was weggelassen

oder erweitert werden solle. Eine unbefangene Prüfung im
Lichte der praktischen Bedürfnisse, wird ohne Zweifel herausstellen,
daß gewiß eine bedeutende Beschränkung der oft nuzlosen Weite des
Unterrichts, der Weitschweifigkeit, besonders im Religionsunterricht, im
Memoriren und in den Realien eintrete», d. h., daß die Oberflächlichkeit

bei zu großem Umsang einer gediegenen Bildung mit engerm
Umfang weichen müsse; daß daS „kurz und gut" daS „viel und
fade" zu verdrängen habe.

2. Die Knaben bedürfen einiger Kenntnisse mehr in der Kategorie

der Vorbildung zum Berufe, während die Mädchen zu
Hausmüttern und Hausarbeiterinnen vorgebildet werden sollen. Man möge
dieß ja nicht etwa als Andeutung eines Projektes zur Geschlechtstrennung

in den Schulen auffassen; sondern in der Weise, daß in den
spätcrn Schulstufen einiger Unterricht für die Knaben besonders berechnet

ist, wse z. B. Uebungen im Feldmessen u. f. w., während die

Mädchenarbeitsschulen als höchst wichtiger Gegenstand obligatorisch
einzuführen sind. Es betrifft also die Trennung nur einige wöchentliche

Stunden.
Z. Fortbildungsschulen für die Erwachsenen sollen, wenn nicht

deren obligatorische Einführung auf irgend eine zwekmäßige Weise
ermöglicht werden mag, jedenfalls auf thätige Weise von allen höhern
und Niedern Schulbebörden unterstüzt werden; denn ohne dieselben

gebt ein sehr bedeutender Theil der Ernte, welche die Schule
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im Verhältniß ihrer Zeit und Anstrengung zu erwarten berechtigt ist,
auf traurige Weise verloren.

-ì. Die Sommcrschulzeit muß bedeutend beschränkt werden in
Bezug auf die Zeit, dagegen aber wieder bedeutend gehoben werden
durch strengere Handhabung des Schulbesuchs. Damit hängt dann
wieder zusammen:

5. Eine genauere Ueberwachung der daherigen Pflichten der
Schulkommisstonen, durch die höhern Schulbehörden. Denn beinahe
durchgängig dürfen die Schulkommissionen ungehindert schalten und
walten nach ihrem Belieben, ohne fürchten zu müssen, daß ihre Ad-
ministrazion je einer Untersuchung unterworfen werde. Und ihr
Belieben ist gewöhnlich der Grundsaz: Wir wollen wenig thun, weil
dadurch unsere Pflichten leichter werden und wir so wenig böses Blut
machen wollen als möglich.

Dieß alleS sind natürlich bloß vereinzelt hingeworfene Punkte,
deren nähere Ausführung und Motivirung später folgen soll. ES
wird unS freuen, wenn ste daS Nachdenken erregen und wenn auch
von andrer Seite Beiträge zur Beleuchtung dieser organisatorischen
Momente geliefert werden.

Die Volksschule und das Armenübel.

(Schluß.)

9. Fortbildungsschulen.
Hat nun der Zögling dcr Volksschule das 16. Altersjahr zurük-

gelegt; hat die Schule ihn ausgestattet mit allerlei nüzlichen Kenntnissen

und Fertigkeiten, so weit es ihr unter Umständen möglich war;
hat sie seine sittliche Krast zu stärken gesucht gcgen die Stürme deS

Lebens, so muß sie ihn entlassen hinaus in des LebenS vielfachste
Gefahrung. Mit banger Seele muß ost der pflichtgctreue Lehrer,
der für die Wohlfahrt seines Zöglings besorgt ist, zusehen, wie daS

wilde Fahrwasser der Leidenschaft sein Lcbcnsfchifflein hin- und her-
trcibr, und wie Irrlichter ihn zu verloken drohen in die Sümpfe deS

Müssiggangs und der damit verbundenen Laster. Mit schwerem Herzen

muß er oft zusehen, wie bald Vieles wieder vergessen ist, und
seine Schüler sich nicht bekümmern, um Erhaltung des Gelernten und

um allfällige Erweiterung ihrer Kenntnisse. Darum sollte »och über
die Schulzeit hinaus Etwas sein, wodurch die jungen Leute geleitet
und vor Zurüksinken und Erschlaffung bewahrt wcrdcn könnten, biS

gehörige Charaktcrfesiigkeit da ist. Man sollte noch eine Art
Fortbildungsschulen habcn, die dcr austretende Schüler bis zu seinem .8.
oder 2V. Lebensjahre zu besuchen verpflichtet wäre. Es sollten da

die jungen Leute zusammentreten und sich speziell auf das Leben in

Staat und Haus vorbereiten. Die Jünglinge könnten Belehrungen
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